Benutzungsordnung für das Internet

1.
Für die Nutzung des Internetszugangs ist eine Anmeldung beim Büchereipersonal  erforderlich. Minderjährige benötigen die schriftliche Erlaubnis der Eltern oder Erziehungsberechtigen.


Das Personal kann die Nutzung der Geräte zeitlich beschränken oder ohne Angabe von Gründen untersagen.

2. 
Die Nutzung des Internets soll Aus- und Weiterbildung, Wissenserlangung und     -vertiefung, sowie Forschung und Recherche ermöglichen. Eine Nutzung darüber hinaus, etwa zur Unterhaltung, ist nur gestattet, wenn sie nicht gegen bestehende Gesetze verstößt.

3.
Internet-Nutzerinnnen/Nutzer unterliegen der allgemeinen Benutzungsordnung der Stadtbücherei Reinheim, insbesondere in ihrem Verhalten, das andere Besucher der Bücherei nicht stören oder beeinträchtigen soll.

4. 
Die Nutzerinnen/Nutzer sind verpflichtet, die Computer und Anwendungsprogramme sachgerecht zu nutzen. Beschädigungen an Programmen und Geräten sind dem Büchereipersonal unverzüglich zu melden. Die Nutzerinnen/Nutzer haben die von ihnen an Einrichtungen, Anlagen und Geräten eindeutig schuldhaft verursachten Schäden zu ersetzen. Bei unsachgemäßer Handhabung und mutwilliger Zerstörung besteht Schadenersatzpflicht gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

5.
Untersagt sind:


- die Nutzung eigener Programme und Daten



- das Verwenden von mitgebrachten Speichermedien


- das Abspeichern von Daten aus dem Internet auf eigene Speichermedien oder  

        auf die Rechner


- das Installieren von Programmen auf die Rechner


- das Verändern der aktuellen Einstellung


- das Kopieren der von der Stadtbücherei zur Verfügung gestellten 

        Softwareprodukte.


Das Büchereipersonal kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen.

6. 
Im Anschluss an die Nutzung sind die Geräte und der Arbeitsplatz so zu hinterlassen, dass eine weitere ordnungsgemäße Verwendung durch nachfolgende Nutzerinnen/Nutzer sichergestellt ist. Essen und Trinken ist an den Internetplätzen verboten.

7.
Das Internet ist in allen relevanten Bereichen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften zu verwenden – dies gilt insbesondere für verfassungsfeindliche, rassistische, rechtsextreme, frauenfeindliche und pornographische Inhalte.


Im Falle von elektronischen Veröffentlichungen sind Bestimmungen des Strafgesetzes hinsichtlich Beleidigung, übler Nachrede oder Verleumdung zu beachten; das bezieht sich auch auf die Übertragung von Daten, die geeignet sind, das Persönlichkeitsrecht anderer und/oder deren Privatsphäre zu beeinträchtigen oder bestehende Urheberrechte bzw. auf diesen gründende Lizenzen zu verletzen.

8.  Wenn einer/ einem Nutzerin/Nutzer die Verwendung von strafbaren Inhalten durch andere Internetnutzerinnnen/Nutzer auffällt, so wird sie/er gebeten, das Büchereipersonal davon in Kenntnis zu setzen.

9. 
Missbräuchlich ist die Nutzung des Internets, wenn Nutzerinnen/Nutzer gegen einschlägige Schutzvorschriften, strafrechtliche Bestimmungen oder Gesetze verstoßen, insbesondere gegen das Datenschutzgesetz, das Jugendschutzgesetz, das Telekommunikationsgesetz oder das Urheberrechtsgesetz.

10.
Bei Verstößen gegen die Benutzungsordnung kann die Stadtbücherei den Zugang zum Internet auf Dauer verweigern bzw. den Leseausweis einziehen.


In besonders schwerwiegenden Fällen können zivil- oder strafrechtliche Schritte eingeleitet werden.

Diese Internetordnung tritt am 01.01.2010 in Kraft. 

Bürgermeister Karl Hartmann

